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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtshilfe

Seit 2009 führte die Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren gegen Gesellschaften mit
Sitz in der Schweiz, die mutmasslich in die kenianische Anglo-Leasing-Affäre verwickelt
waren. In dieser Geldwäschereiaffäre betrog der kenianische Staat durch Abschluss von
Verträgen mit unter anderem in der Schweiz ansässigen Tarnfirmen für überteuerte und
sogar fiktive Güter- und Softwarelieferungen die kenianischen Steuerzahler um
mindestens CHF 250 Mio. Nach dem Auffliegen des Skandals im Jahr 2004 begann die
Kenya Anti-Corruption Commission (KACC) ihre Ermittlungstätigkeit und bat die
Schweiz um Rechtshilfe. Nachdem die Bundesanwaltschaft bei ihren Ermittlungen
bereits Unterstützung aus England, Schottland und Jersey erhalten hatte, verlangte sie
nun 2014 ihrerseits die Unterstützung der kenianischen Justizbehörde. Kenia sollte
Rechtshilfe leisten, indem es gesammeltes Beweismaterial über mutmassliche
Bestechungszahlungen an kenianische Beamte der Schweizer Behörde übergäbe. Diese
seit Jahren geforderte Datenauslieferung erfolgte im Juni 2014. 1

ANDERES
DATUM: 20.06.2014
NADJA ACKERMANN

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Die Untersuchung der GPK und einer ihrer Subkommissionen über die Hintergründe der
Entlassung von Bundesanwalt Roschacher beschäftigte das Parlament weiterhin.
Konkret ging es um die Aufhebung der strafrechtlichen Immunität von
Parlamentsmitgliedern. Auf Antrag seiner Rechtskommission hielt der Nationalrat mit
96 zu 75 Stimmen daran fest, die Immunität des SVP-Nationalrats Brunner (SG)
aufzuheben. Gemäss der Kommissionsmehrheit handelte es sich bei der Tat Brunners
um einen derart schweren Fall der Verletzung der Kommissionsvertraulichkeit, dass sie
nicht nur disziplinarisch, sondern auch strafrechtlich geahndet werden soll. Die kleine
Kammer bestätigte aber ihren Entscheid aus dem Vorjahr, Brunners Immunität nicht
aufzuheben und legte damit das Geschäft ad acta. Alt-Bundesrat Blocher (svp, ZH) und
Nationalrat Mörgeli (svp, ZH) ihrerseits hatten Strafanzeige gegen die damaligen
Sprecher der Subkommission der GPK, die Nationalräte Lucrezia Meier-Schatz (cvp, SG)
und Glasson (fdp, FR) und Angestellte der Bundesanwaltschaft eingereicht (09.010). Die
Mehrheit der Rechtskommission des Nationalrats gelangte zum Schluss, dass kein Fall
von Amtsgeheimnisverletzung vorliege und die Immunität nicht aufzuheben sei. Nach
einer sehr animierten Diskussion, in welcher die SVP ihre Vorwürfe wiederholte, GPK-
Mitglieder hätten zusammen mit Angestellten der Bundesanwaltschaft gegen Blocher
komplottiert, trat das Plenum auf das Gesuch um Immunitätsaufhebung nicht ein; nach
der Abstimmung verliess die SVP-Fraktion unter Protest den Saal. Im Ständerat hatte
die Mehrheit der Rechtskommission beantragt, auf das Gesuch einzutreten und die
Immunität nicht aufzuheben. Der Rat selbst folgte aber einem Minderheitsantrag Marty
(fdp, TI), auf das Gesuch gar nicht einzutreten, weil auch eine an einer
Medienorientierung im Auftrag einer Parlamentskommission gemachte Äusserung unter
die absolute Immunität fallen müsse. Die im Parlamentsgesetz in diesem
Zusammenhang enthaltene Bezeichnung „in den Räten und deren Organen“ gemachte
Aussagen, sei deshalb sinngemäss und nicht wortwörtlich auszulegen. Die Klagen gegen
die Mitarbeiter der Bundesanwaltschaft wurden vom zuständigen Staatsanwalt nicht
weiter verfolgt und eine Beschwerde Blochers gegen diesen Einstellungsentscheid vom
Bundesstrafgericht abgelehnt. 2

ANDERES
DATUM: 10.06.2009
HANS HIRTER
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Organisation der Bundesrechtspflege

Nach sehr kritischen Artikeln in den Medien über die Ermittlungsmethoden von
Bundesanwalt Valentin Roschacher geriet dieser unter massiven Druck. Bundesrat
Blocher ordnete aufgrund dieser Berichte am 5. Juni eine ausserordentliche
Untersuchung an. Diese konzentriere sich auf führungstechnische, finanzielle und
organisatorische Fragen, für deren Kontrolle nach geltender Ordnung das EJPD
zuständig ist. Das Bundesstrafgericht als Kontrollinstanz für inhaltliche Belange leitete
gleichzeitig eine fachliche Überprüfung der Arbeit der Bundesanwaltschaft ein. Diese
Analysen konstatierten strukturelle und organisatorische Mängel, hingegen keine
Verfehlungen der Bundesanwaltschaft und ihres Leiters. Anfang Juli erklärte
Roschacher seinen Rücktritt auf Ende Jahr; die operative Führung gab er sofort ab. (Zu
den Untersuchungen von Bundesrat Blocher siehe auch die Frage Vischer (gp, ZH)
(06.5121) und die Interpellation Baumann (svp, TG) (06.3154)). 3

ANDERES
DATUM: 29.09.2006
HANS HIRTER

Der Bundesrat nahm Ende November Stellung zu den Vorwürfen der GPK (nicht aber zu
den Verdächtigungen der Subkommission) und stellte sich hinter den Justizminister. Er
stützte sich dabei nur teilweise auf das von ihm eingeholte Rechtsgutachten eines
aussenstehenden Experten, der einige, allerdings nicht gravierende
Kompetenzüberschreitungen Blochers moniert hatte. 4

ANDERES
DATUM: 30.11.2007
HANS HIRTER

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dossier: Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA)

Mit der Revision des Strafbehördenorganisationsgesetzes im Jahr 2010 hatte sich das
Parlament dafür entschieden, den Bundesstaatsanwalt nicht mehr durch den Bundesrat
bestimmen zu lassen, sondern ihn selber zu wählen. Die Aufsicht über die
Bundesanwaltschaft wurde ebenfalls verändert und eine Aufsichtsbehörde über die
Bundesanwaltschaft (AB-BA) geschaffen, die nebenamtlich tätig ist. Sie besteht aus je
einer Vertretung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts, aus zwei in
einem kantonalen Anwaltsregister eingetragenen Anwältinnen oder Anwälten und drei
Fachpersonen, die weder einem Gericht angehören noch in einem Anwaltsregister
eingetragen sein dürfen. Die Vereinigte Bundesversammlung wählt die Mitglieder der
AB-BA für eine Amtszeit von vier Jahren. Das Präsidium und das Vizepräsidium wird von
den Mitgliedern der AB-BA bestimmt. Die AB-BA ist mit einem ständigen Sekretariat
ausgerüstet.
Die Aufgaben der AB-BA ist die Überwachung der Tätigkeiten der Bundesanwaltschaft
auf deren Rechtmässigkeit, Ordnungsmässigkeit, Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und
Wirtschaftlichkeit. Sie kann hierzu Informationen verlangen, Inspektionen durchführen
und Weisungen erlassen. Bei Amtspflichtverletzungen durch den Bundesanwalt kann die
AB-BA eine Verwarnung oder einen Verweis aussprechen, eine Lohnkürzung vornehmen
oder beim Parlament einen Antrag auf Amtsenthebung stellen. Die AB-BA berichtet dem
Parlament jährlich über ihre Tätigkeit.
In den Fokus geriet die AB-BA ab 2018 vor allem aufgrund der Ereignisse um
Bundesanwalt Michael Lauber, die unter anderem Anstoss für verschiedene
Reformbestrebungen war.

Inhalt
Gesamterneuerungswahlen der AB-BA: 2010, 2014, 2018, 2022
Ersatzwahlen von Mitgliedern der AB-BA: 2016, 2017, 2018, März 2019, September 2019,
2020, 2022
Bestimmung von Präsidien und Vizepräsidien: 2020, 2021
Tätigkeitsberichte der AB-BA: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021
Weisungen durch die AB-BA: 
– Inspektionsbericht über das Generalsekretariat der Bundesanwaltschaft (2020)
– Inspektionsbericht zur Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaften von Bund und
Kantone (2023)

Revisionen: 

ANDERES
DATUM: 28.09.2010
MARC BÜHLMANN
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– Keine neuen Unvereinbarkeitsregeln (Pa.Iv. 15.473) 
– Die Bundesanwaltschaft wird nicht wieder dem EJPD unterstellt (Pa.Iv. 16.505 und
Pa.Iv. 19.479)
– Überprüfung des Verhältnisses zwischen AB-BA und Bundesanwaltschaft (Po. 19.3570,
Bericht GPK und Mo. 21.3970/Mo. 21.3971)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dossier: Bundesanwalt Michael Lauber

Michael Lauber war der erste Bundesanwalt, der vom Parlament gewählt wurde (28.
September 2011), zuvor war der Bundesrat für die Wahl des Bundesanwalts oder der
Bundesanwältin zuständig gewesen. Michael Lauber erhielt zuerst sowohl von den
Medien wie auch von der Aufsichtsbehörde AB-BA viel Lob und wurde 2015 glanzvoll für
weitere vier Jahre im Amt bestätigt. Der Wind drehte sich allerdings im Jahr 2018, als
die Bundesanwaltschaft insbesondere auch aufgrund des sogenannten «Fifa-Falls»
stärker in den medialen Fokus geriet. Auch im Jahresbericht 2018 der AB-BA, die in der
Zwischenzeit mit Hanspeter Uster einen neuen Präsidenten erhalten hatte, wehte
Lauber ein steiferer Wind entgegen. Ende April 2019 leitete die AB-BA gar ein
Disziplinarverfahren gegen ihn ein. Dem Bundesanwalt wurde vorgeworfen, sich mit
dem Fifa-Präsidenten Gianni Infantino im Geheimen getroffen, diese Treffen aber nicht
protokolliert und diesbezüglich gelogen zu haben. Eigentlich hätte Michael Lauber in
der Sommersession 2019 für neuerliche vier Jahre im Amt bestätigt werden sollen, die
letztlich knapp erfolgreiche Wiederwahl erfolgte dann allerdings erst in der
Herbstsession. Die Presse äusserte sich trotz Wiederwahl zusehends negativer
gegenüber Lauber, was nicht zuletzt auf die gescheiterten Strafverfolgungen im Fifa-
Fall, aber auch auf die ab März 2020 vorliegenden Resultate der
Disziplinaruntersuchung, in der Lauber schwerwiegende Amtspflichtverletzungen
vorgeworfen wurden, zurückgeführt wurde. Dies führte nicht nur zu einer Untersuchung
der GPK zum Verhältnis zwischen Bundesanwaltschaft und AB-BA, die GK leitete im Mai
2020 auch ein Amtsenthebungsverfahren gegen Lauber ein. Doch es sollte für Lauber
gar noch heftiger kommen: Mitte Juni 2020 wurde ein ausserordentlicher Staatsanwalt
eingesetzt, der untersuchen sollte, ob die in der Zwischenzeit eingegangenen
Strafanzeigen wegen Amtsmissbrauch haltbar sind. Da das Bundesverwaltungsgericht
am 22. Juli 2020 die Beschwerde Laubers, das dieser gegen die Resultate des
Disziplinarverfahrens eingereicht hatte, zum grössten Teil abwies, reichte der
Bundesanwalt kurz darauf seinen Rücktritt ein, den die GK Mitte August per 31. August
2020 bestätigte. Kurz darauf hoben die beiden zuständigen Kommissionen die
Immunität Laubers auf, damit ein Strafverfahren eingeleitet werden konnte. Dieses
wurde von Stefan Keller geleitet, der in der Herbstsession 2020 von der Vereinigten
Bundesversammlung zum Sonderstaatsanwalt gewählt worden war. Die mit dem
Rücktritt Laubers nötig gewordene Wahl einer neuen Bundesanwältin oder eines neuen
Bundesanwalts gestaltete sich in der Folge als äusserst schwierig. 

Chronologie
2011: Wahl von Michael Lauber; erster vom Parlament gewählter Bundesanwalt
2015: Glanzvolle Wiederwahl
2019: Disziplinarverfahren gegen Michael Lauber; knappe Wiederwahl in der
Herbstsession
2020: Vorwurf der Amtspflichtverletzung; Amtsenthebungsverfahren und Strafanzeige
wegen Amtsmissbrauch; Rücktritt 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ANDERES
DATUM: 27.09.2011
MARC BÜHLMANN
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In die Schlagzeilen geriet die Bundesanwaltschaft aufgrund des Einsatzes so genannter
Trojaner, also versteckter Software-Programme, die ein Ausspionieren von Computern
ermöglichen. Solche Spionage-Software soll in vier Fällen zum Einsatz gekommen sein,
dreimal in der Terrorismusbekämpfung und einmal gegen organisierte Kriminalität. 5

ANDERES
DATUM: 15.10.2011
MARC BÜHLMANN

Die Justizaffäre Holenweger erhielt im Berichtjahr neue Nahrung. Der Bankier Oskar
Holenweger war 2010 von der Bundesanwaltschaft der Geldwäscherei angeklagt, 2012
aber vom Bundesgericht vollumfänglich frei gesprochen worden. Anfang Juni des
Berichtjahres wurde bekannt, dass Holenweger vom Bund Entschädigung fordern will.
Er stellte beim Eidgenössischen Finanzdepartement ein Begehren um Staatshaftung,
weil er faktisch zum Verkauf seiner Privatbank gezwungen worden sei. 6

ANDERES
DATUM: 03.06.2013
MARC BÜHLMANN

Der Jahresbericht der Aufsichtsbehörde (AB-BA) über die Bundesanwaltschaft für das
Jahr 2013 wurde Mitte April 2014 veröffentlicht. Er attestierte der Bundesanwaltschaft,
gut zu funktionieren und ihre Aufgaben professionell und kompetent wahrzunehmen.
Mit Hilfe eines von Bundesanwalt Michael Lauber eingeführten Verfahrenscontrollings
konnten die Pendenzen verringert werden. Die Kontrolle habe zu einem internen Druck
geführt, Fälle speditiver zu erledigen. Der Bericht machte auch auf die hohen und
steigenden Personalkosten aufmerksam. 7

ANDERES
DATUM: 12.04.2014
MARC BÜHLMANN

Aufgrund der Vorkommnisse im Untersuchungsfall Fifa stellte die Aufsichtsbehörde
über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) in einer Pressekonferenz Ende April die Eröffnung
eines Disziplinarverfahrens gegen Bundesanwalt Michael Lauber in Aussicht. Die Frage
stand im Raum, ob Lauber die Aufsichtsbehörde angelogen hatte, indem er ein drittes
Geheimtreffen mit Fifa-Generalsekretär Gianni Infantino nicht erwähnt hatte, obwohl
er, nachdem aufgrund der sogenannten «Fussball-Leaks» bekannt geworden war, dass
bereits zwei solche Treffen stattgefunden hatten, explizit danach gefragt worden sei.
Weil Laubers Wiederwahl bevorstand und die Gerichtskommission (GK) Mitte Mai das
Wahlgeschäft für die Sommersession vorbereiten wollte, eilte die Abklärung durch die
AB-BA. 

Am 10. Mai gab die Aufsichtsbehörde dann bekannt, eine Disziplinaruntersuchung
gegen Michael Lauber zu eröffnen. Man wolle dafür einen externen Spezialisten
einsetzen, um Unabhängigkeit zu garantieren. Die Eröffnung der Untersuchung
präjudiziere deren Ergebnis «in keiner Art und Weise», explizierte die AB-BA in ihrer
Medienmitteilung. Je nachdem wie der Expertenbericht ausfällt, kann die AB-BA drei
mögliche Sanktionen verhängen: eine Verwarnung, einen Verweis oder, als schärfste
Massnahme, eine Lohnkürzung von maximal 10 Prozent während eines Jahres.  

Gleichentags nahm Lauber an einer Pressekonferenz ziemlich «heftig» und
«geharnischt» Stellung (NZZ). Er werde vorverurteilt und es werde nicht in Betracht
gezogen, dass er die Wahrheit sage, so der Bundesanwalt. Es gebe kein Vertrauen mehr
zwischen ihm und der Aufsichtsbehörde. Er werde aber trotzdem zur Wiederwahl
antreten – «jetzt erst recht» (Blick). Das Verfahren und seine Wiederwahl dürften nicht
vermischt werden, weil das Parlament seine Arbeit der letzten acht Jahre zu beurteilen
habe. Lauber kündigte zudem an, dass er sich mit den ihm zur Verfügung stehenden
Mitteln wehren werde. 
In den Medien wurde vermutet, dass die Affäre wohl auf einen Zweikampf zwischen
Michael Lauber und Hanspeter Uster, dem Präsidenten der AB-BA hinauslaufe. Le
Temps sah dunkle Wolken gegen Lauber aufziehen und der Sonntags-Blick prophezeite
einen «brutalen Fight» zwischen dem Bundesanwalt und seinem Aufseher. 
In der Folge geriet auch Hanspeter Uster in den Fokus der Presse. Der ehemalige Zuger
Regierungsrat und mitverantwortlicher Experte für die unter dem damaligen Bundesrat
Christoph Blocher eingeleitete Reorganisation der Bundesanwaltschaft habe bereits
2011, also kurz vor Amtsantritt Laubers, gegen diesen «gestichelt» (Aargauer Zeitung).
Uster wurde von der NZZ zwar als nüchtern, sachlich und konstruktiv beschrieben, er
zeichne sich aber auch durch «missionarischen Eifer» aus. Nur einer der beiden werde
den «filmreifen Kampf voller Animositäten und Emotionen» politisch überleben,
kommentierte die Weltwoche. 8

ANDERES
DATUM: 10.05.2019
MARC BÜHLMANN
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Anfang Juli präsentierte die AB-BA den Leiter der Disziplinaruntersuchung gegen
Michael Lauber, den emeritierten Staatsrechtsprofessor Peter Hänni, der von der
Rechtsanwältin Sarah Duss und dem Rechtsanwalt Lukas Blättler unterstützt wurde.
Fast zwei Monate hatte die AB-BA gebraucht, um einen Untersuchungsleiter zu finden.
Es sei so viel Zeit verstrichen, weil es schwierig gewesen sei, Fachpersonen zu finden,
die nicht befangen seien, erklärte die AB-BA. Der Bericht würde damit wohl nicht mehr
vor dem auf die Herbstsession verschobenen Termin einer allfälligen Wiederwahl
Laubers vorliegen – urteilten die Medien. 

Lauber selber verpflichtete mit Lorenz Erni einen bekannten Strafverteidiger zur
Wahrung seiner Interessen im Disziplinarverfahren. Als pikant wurde in den Medien
bezeichnet, dass Erni in einem der Fifa-Untersuchungen den Angeklagten Sepp Blatter
verteidigte. Hänni verfügte dann in der Tat, dass Erni wegen dieses Interessenkonfliktes
Lauber nicht vertreten dürfe. Dagegen wiederum wehrten sich Lauber und Erni und
erhielten vor dem Bundesverwaltungsgericht recht. Dieses urteilte nämlich, dass Hänni
die Disziplinaruntersuchung gar nicht führen dürfe, da dies Aufgabe der AB-BA selber
sei. Dieser «Sieg» Laubers vor Gericht (St. Galler Tagblatt) stiess wiederum bei den
Mitgliedern der GK auf Befremden. Damit verkompliziere sich ihre Aufgabe weiter, sagte
Kommissionspräsident Jean-Paul Gschwind (cvp, JU) vor den Medien. 

Immer häufiger wurde auch über strukturelle Probleme diskutiert. Die Aufsicht sei eine
Fehlkonstruktion, meinte etwa Pirmin Schwander (svp, SZ). In der Tat habe man der
Bundesanwaltschaft zu viel Unabhängigkeit zugeschanzt, indem man die Aufsicht dem
Justizdepartement und dem Bundesstrafgericht entzogen und die AB-BA geschaffen
habe. Auch die GPK wollte sich in der Folge der Sache annehmen und zur Klärung des
divergierenden Aufsichtsverständnisses zwischen AB-BA und Bundesanwaltschaft eine
Inspektion durchführen. Ein vom Ständerat in der Herbstsession an die GPK
überwiesenes Postulat von Daniel Jositsch (sp, ZH) forderte ebenfalls eine Evaluation
der Struktur, Organisation, Zuständigkeit und Überwachung der Bundesanwaltschaft. 

Eine weitere Wendung erhielt die Untersuchung Mitte September, also kurz vor der in
der Herbstsession terminierten Wiederwahl Laubers. Hanspeter Uster beschwerte sich
in einem Radiointerview, dass Lauber die Untersuchung aktiv behindere und
angeforderte für die Untersuchung benötigte Dokumente nicht liefere. 
Die Wiederwahl Laubers Ende September nahm dann der Disziplinaruntersuchung ein
wenig politischen Druck weg. Zwar berichtete die Aargauer Zeitung, dass die
Verjährungsfrist für die disziplinarische Verantwortlichkeit nur gerade ein Jahr betrage
und Lauber deshalb auf Zeit spiele, in den Medien geriet die Untersuchung allerdings in
der Folge bis Ende 2019 ein wenig in Vergessenheit. 9

ANDERES
DATUM: 03.10.2019
MARC BÜHLMANN

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Finanzmarkt

Afin de répondre à la demande de la motion Noser (plr, ZH) 18.3505, le Conseil fédéral a
mis en consultation un projet de modification de la loi sur les placements collectifs
(LPCC). Cette modification prévoit l’introduction d’un nouveau fonds qui renforcera la
compétitivité de la place financière helvétique. Ce fonds comporte deux
caractéristiques. D’abord, il est non soumis à l’approbation de la FINMA. Ensuite, il est
réservé à des investisseurs qualifiés. La consultation se terminera le 17 octobre 2019. 10

ANDERES
DATUM: 26.06.2019
GUILLAUME ZUMOFEN
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Kapitalmarkt

Die interdepartementale Arbeitsgruppe IDA Finanzmarktpolitik (EFD, EFA, EVD, EJPD)
bildet den institutionellen Rahmen zur Überführung der strategischen Vorgaben in
kohärente finanzpolitische Massnahmen. Dabei soll das im März 2010 im EFD neu
implementierte Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) unter der
Leitung von Staatssekretär Michael Ambühl sowie mit Unterstützung des Projekts
FinWeb Monitoringaufgaben und die Koordination der international ausgerichteten
Finanz-, Steuer- und Währungspolitik übernehmen.   11

ANDERES
DATUM: 01.03.2010
SUZANNE SCHÄR

Im Zusammenhang mit der aufkommenden Sorge um die Entwicklungen am Schweizer
Immobilienmarkt erlangte der Hypothekarmarkt erhöhte Aufmerksamkeit. Er war unter
anderem Gegenstand einer vom Bundesrat per 1.7.12 in Kraft gesetzten Änderung der
Eigenmittelverordnung (ERV), die die Aktivierung eines antizyklischen Kapitalpuffers
von maximal 2,5% der risikogewichteten Bankaktiva ermöglichte. Mit diesem sollte bei
Bedarf die Widerstandsfähigkeit der sich stärker exponierenden Banken gestärkt
und/oder deren Kreditwachstum gebremst werden. Die Behörden erhofften sich
dadurch eine Abschwächung der von einigen Experten als gefährlich eingestuften
Dynamik auf dem Schweizer Immobilienmarkt. Die Bestimmung sah vor, dass die
Schweizerische Nationalbank (SNB), nach Absprache mit der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht (Finma), dem Bundesrat den Antrag auf Aktivierung des
antizyklischen Puffers stellen konnte. Die SNB, die sich schon länger für ein Instrument
zur makroprudenziellen Regulierung der Finanzbranche starkgemacht hatte, begrüsste
die Verabschiedung der Verordnung ausdrücklich. Bis zum Jahresende beantragte sie
die Aktivierung des Kapitalpuffers jedoch nicht. In einem zweiten Teil der Verordnung
wurde eine Verschärfung der Eigenmittelregeln für die Belehnung von
Wohnliegenschaften beschlossen. Sie wurde via behördliche Genehmigung der von den
Banken getroffenen Selbstregulierung implementiert und führte dazu, dass
Risikohypotheken mit mehr Eigenkapital unterlegt werden mussten. Als Risikohypothek
galt ein Darlehen an Personen, die weniger als 10% des Belehnungswerts als „hartes
Eigenkapital“, also ohne Pensionskassenvorbezüge, aufbringen konnten oder die
Hypothekarschuld nicht innert 20 Jahren auf maximal zwei Drittel des Belehnungswerts
reduzieren wollten. 12

ANDERES
DATUM: 01.07.2012
FABIO CANETG

Le Conseil fédéral a renouvelé, pour la période 2020-2023, le mandat de sept
membres du conseil d’administration de l’Autorité fédérale de la surveillance des
marchés (FINMA). De plus, étant donné les départs de Yvan Lengwiler et Günter Pleines,
il a nommé deux nouveaux membres: Ursula Cassani Bossy, professeure universitaire de
droit pénal, et Andreas Schlatter, ancien membre de la direction d’UBS. 13

ANDERES
DATUM: 03.07.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Nationalbank

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) erwirtschaftete im Berichtsjahr 2014 einen
Jahresgewinn von CHF 38,31 Mia. Massgeblich dazu beigetragen hatte der hohe Erfolg
auf Fremdwährungspositionen (CHF 34,49 Mia.). Dieser setzte sich zu ungefähr gleich
grossen Teilen aus Zins- und Dividendenerträgen, Kurserfolgen und
Wechselkursgewinnen (hauptsächlich auf dem US-Dollar) zusammen. Ebenfalls einen
positiven Beitrag zum Jahresergebnis leisteten der Erfolg auf Goldanlagen (CHF 4,07
Mia.) und der Erfolg auf Frankenpositionen (CHF 0,28 Mia.). Weil der hohe Jahresgewinn
2014 die Ausschüttungsreserven der SNB auf über CHF 10 Mia. erhöhte, konnte für das
Geschäftsjahr 2014 eine Zusatzausschüttung von CHF 1 Mia. vorgenommen werden. Die
Höhe der Zusatzausschüttung wurde auf Basis der Gewinnausschüttungsvereinbarung
zwischen EFD und SNB gemeinsam durch die beiden Behörden festgelegt. Die
Gesamtausschüttung an Bund und Kantone belief sich damit auf CHF 2 Mia. Die Bilanz
der Schweizerischen Nationalbank (SNB) verlängerte sich, nach 2011 und 2012, erneut
deutlich. Während die SNB per Ende 2013 CHF 490,4 Mia. Aktiva hielt, beliefen sich
deren Wert per Ende 2014 auf CHF 561,2 Mia. Damit hielt die Nationalbank per Ende
2014 Aktiva in Wert von über 85% des jährlichen Bruttoinlandprodukts der Schweiz. 14

ANDERES
DATUM: 31.12.2014
FABIO CANETG
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Banken

Die Beurteilungen der Schweiz durch das Global Forum der OECD wurden während des
ganzen Jahres wiederholt von den Medien aufgegriffen und waren Gegenstand
verschiedener innenpolitischer Vorlagen. Das Global Forum beurteilte die Einhaltung
der OECD-Standards zur internationalen Amtshilfe in Steuerfragen und monierte drei
Punkte, in denen die Schweizer Praxis nicht den Vorgaben entsprach. Erstens seien zu
wenige DBA nach OECD-Standard in Kraft (was mit Ratifizierung der
Europaratskonvention wohl behoben werden konnte). Zweitens stand die
schweizerische Inhaberaktie wegen ihrer Anonymität (Möglichkeit zur Geldwäscherei) in
der Kritik. Der Bundesrat wollte mit der Einführung einer eingeschränkten Meldepflicht
für Inhaberaktien im Rahmen der Änderung des Geldwäschereigesetzes (siehe oben Teil
I, 1b, Strafrecht) entsprechende Verbesserungen erreichen. Drittens wurde das Recht
auf Benachrichtigung und Akteneinsicht für potenzielle Steuersünder im Rahmen von
Amtshilfegesuchen beanstandet. Dieses sollte im Rahmen der Revision des
Steueramtshilfegesetzes angegangen werden. Für die Schweiz war es wichtig, diese
Kritikpunkte zu bereinigen, damit sie Phase 1 der Überprüfung der internationalen
Steuerstandards bestehen konnte und sich nicht erneut auf einer „grauen“ oder
„schwarzen“ Liste der OECD wiederfinden würde. 15

ANDERES
DATUM: 31.12.2013
FABIO CANETG

Im Dezember 2014 präsentierte die Expertengruppe „Brunetti II“ ihren Schlussbericht
zur Weiterentwicklung der Finanzmarktstrategie. In Sachen Aussenbeziehungen regte
die Gruppe Sondierungsgespräche mit der EU betreffend Machbarkeit eines
Finanzdienstleistungsabkommens an. Gleichzeitig sollte die Frage des Marktzugangs für
Schweizer Finanzinstitute erörtert werden. Entsprechende Empfehlungen sprachen die
Expertinnen und Experten schon im Frühjahr 2014 aus. Nach Medienberichten
beantragten Eveline Widmer-Schlumpf und Didier Burkhalter dem Gesamtbundesrat
aber erst im Dezember, Sondierungsgespräche mit der EU in Sachen
Finanzdienstleistungsabkommen zu suchen. Ein weiterer Fokus des Schlussberichts lag
auf der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes. Konkret
empfahl die Gruppe die Umstellung der Verrechnungssteuer auf das Zahlstellenprinzip.
Eine entsprechende Vorlage schickte die Landesregierung ebenfalls im Dezember 2014
in die Vernehmlassung. Zu guter Letzt äusserte sich der Bericht auch zur
Finanzstabilität. Im Speziellen regten die Expertinnen und Experten eine Überprüfung
der Systemobergrenze in der Einlagesicherung für Bankeinlagen an. Ebenfalls
prüfenswert erachtete das Gremium eine Vorfinanzierung der Einlagesicherung. Am
meisten Aufsehen erregten jedoch die Empfehlungen im Zusammenhang mit den
Kapitalanforderungen für (Gross-)Banken. Die Schweiz solle gemäss Schlussbericht zu
den Ländern mit „international führenden“ Eigenkapitalerfordernissen gehören.
Mehrheitlich wurde diese Empfehlung als Aufforderung zur Verschärfung der
(ungewichteten) Eigenkapitalerfordernisse interpretiert, kannten doch andere wichtige
Finanzplätze (beispielsweise die USA und das Vereinigte Königreich) strengere
Eigenkapitalanforderungen. Gleichzeitig mit der Kenntnisnahme des Schlussberichts
der Expertengruppe entschied der Bundesrat, einen „Beirat Zukunft Finanzplatz“
einzusetzen. Dieser sollte erneut durch Professor Aymo Brunetti präsidiert werden und
losgelöst vom Tagesgeschäft mit allen massgeblichen Akteuren der Finanzbranche
Fragen zur Finanzmarktstrategie erörtern und dem Bundesrat gegebenenfalls
Empfehlungen unterbreiten. 16

ANDERES
DATUM: 05.12.2014
FABIO CANETG

Le Groupe d’Action Financière (GAFI) a livré ses conclusions sur les questions de lutte
contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Dans l’ensemble, les
autorités helvétiques ont reçu des bonnes notes. Ainsi, le GAFI estime que la législation
suisse répond à 31 des 40 recommandations, et obtient des notes favorables dans deux
tiers des thématiques clés du rapport. Néanmoins, des lacunes ont été soulignées.
Premièrement, le GAFI pointe du doigt l’absence d’assujettissement à la loi sur le
blanchiment d’argent (LBA) des avocats et notaires sur des activités non financières.
Cette thématique est problématique étant donné le secret lié à la profession.
Deuxièmement, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma), et
plus particulièrement le bureau de Money Laundering Reporting Office Switzerland
(MROS), ont été sous le feu des critiques au niveau de l’entraide judiciaire
internationale. En outre, le GAFI a précisé que la politique des sanctions demeurait
insuffisante. Finalement, l’usage de l’argent liquide a aussi été sous les projecteurs. La
question est notamment liée à l’utilisation des grosses coupures, comme le billet de
1000 CHF. Cependant, Alexander Karrer, Secrétaire d’Etat suppléant aux Questions

ANDERES
DATUM: 07.12.2016
GUILLAUME ZUMOFEN
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financières internationales (SFI), a indiqué qu’aucun rapport n’indiquait un lien
problématique entre grosses coupures et blanchiment d’argent en Suisse. 17

Dans le cadre du développement de la FinTech helvétique, la FINMA a accordé les deux
premières licences bancaires pour des cryptobanques. Ces licences ont été octroyées
à Seba Crypto à Zoug et Sygnum à Zürich. Ces deux cryptobanques basent leur modèle
d’affaire sur la technologie blockchain. 18

ANDERES
DATUM: 27.08.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

La Poste a bouclé l’exercice 2010 avec un bénéfice consolidé de CHF 910 millions, de
25% supérieur à celui de l’année précédente (CHF 728 millions). Repartant à la hausse
(+2,1%), les produits d’exploitation s’établissent à CHF 8,736 milliards (2009 : CHF 8,558
milliards). Si des progrès ont été enregistrés sur les quatre marchés sur lesquels
l’ancienne régie est active (communication, logistique, services financiers grand public
et transports publics), cet excellent résultat s’explique principalement par
l’augmentation des fonds des clients et, par conséquent, par la croissance du résultat
des opérations d’intérêts sur le marché des services financiers grand public
(PostFinance). La stratégie d’optimisation du réseau national et la hausse du volume des
colis y ont également contribué. Les investissements pour un montant de CHF 364
millions (2009 : CHF 431 millions) ont une nouvelle fois été totalement autofinancés.
S’agissant du marché de la communication, les unités PostMail, Swiss Post International,
Swiss Post Solutions et Réseau postal et vente ont réalisé conjointement un bénéfice de
CHF 147 millions (2009 : CHF 113 millions). En dépit d’un recul de ses produits
d’exploitation (CHF 2,619 milliards contre CHF 2,808 milliards en 2009) imputable à une
nouvelle baisse du volume des lettres adressées (-1,5%), PostMail a affiché un bénéfice
pratiquement identique (CHF 199 millions contre CHF 198 millions l’année précédente)
grâce aux gains de productivité enregistrés dans les domaines du tri et de la
distribution. Avec des produits d’exploitations de CHF 788 millions (2009 : CHF 877
millions) et un bénéfice de CHF 49 millions (2009 : CHF 53 millions), Swiss Post
International a fait les frais de la décision de la Deutsche Post de confier dorénavant à
sa propre société DHL l’importation de colis en Suisse. Après le déficit de l’année
précédente (CHF -25 millions), Swiss Post Solutions a retrouvé les chiffres noirs
enregistrant un bénéfice de CHF 7 millions de francs, malgré le recul de ses produits de
CHF 696 à 665 millions. Quant à l’unité Réseau postal et vente, elle a ramené son déficit
à CHF -108 millions (2009 : CHF -113 millions) et enregistré une forte croissance de ses
produits (CHF 1,769 milliard contre CHF 1,359 milliard l’année précédente), grâce à
l’intégration de la philatélie et à l’évolution générale positive de ses activités. S’agissant
du marché de la logistique, PostLogistics a fortement amélioré son résultat à CHF 164
millions (2009 : CHF 45 millions) à la faveur de la hausse du volume des colis (+3,8%) et
malgré une nouvelle régression de ses produits (CHF 1,478 milliard contre CHF 1,488
milliard en 2009). Avec un résultat de CHF 571 millions (2009 : CHF 441 millions) et des
produits d’exploitation en hausse à CHF 2,389 milliards (2009 : CHF 2,160 milliards),
PostFinance a une nouvelle fois réalisé un excellent exercice. Enfin, sur le marché des
transports public, CarPostal a amélioré son chiffre d’affaires (CHF 702 millions contre
CHF 640 millions en 2009) et enregistré un bénéfice stable à CHF 28 millions (2009 :
CHF 27 millions). Concernant l’utilisation du bénéfice, le conseil d’administration (CA) a
proposé au Conseil fédéral de poursuivre l’assainissement de la caisse de pension à
hauteur de CHF 100 millions, de verser CHF 200 millions à la Confédération et de
consacrer le solde à l’augmentation des fonds propres afin de satisfaire aux exigences
de l’autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA). (Pour l'exercice 2009, voir
ici.) 19

ANDERES
DATUM: 31.12.2010
NICOLAS FREYMOND
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Ende Jahr erhielt die Postfinance von der Finanzmarktaufsicht Finma eine
Bankbewilligung. Diese ist notwendig für die Umwandlung der Postfinance in eine
privatrechtliche Aktiengesellschaft. Der Bundesrat wird 2013 über die Umwandlung
entscheiden. Die Bewilligung der Finma ist eine unvollständige: Die Postfinance wird
keine Kredite vergeben dürfen. 20

ANDERES
DATUM: 08.12.2012
NIKLAUS BIERI

In ihrem ersten Geschäftsjahr nach ihrer Umwandlung in eine Aktiengesellschaft hat die
Schweizerische Post einen Konzerngewinn von CHF 626 Mio. erzielt. Damit liegt der
Konzerngewinn um 19% tiefer als im Vorjahr, was darauf zurückzuführen ist, dass die
Post aufgrund ihrer neuen Rechtsstruktur erstmals vollständig besteuert worden ist.
Der Umsatz war mit CHF 8,575 Mrd. praktisch identisch zum Vorjahr, dank der Senkung
des Betriebsaufwandes stieg das normalisierte Betriebsergebnis auf CHF 911 Mio.
(Vorjahr: 860 Mio.). Die Post investierte 2013 CHF 453 Mio. aus eigenen Mitteln und
verfügte per Ende Jahr über Eigenkapital von CHF 5,6 Mrd. Die Post verarbeitete 2013
zwar weniger adressierte Briefe (2013: 2,245 Mrd.; 2012: 2,29 Mrd.) und weniger
Zeitungen, dafür mehr Pakete (2013: 114,4 Mio.; 2012: 111 Mio.) und unadressierte
Sendungen. Der Umsatz im Kommunikationsmarkt stieg damit von CHF 4,78 auf
4,89 Mrd. Das bessere Betriebsergebnis im Kommunikationsmarkt (2013: CHF 238 Mio.;
2012: 42 Mio.) ist aber vor allem auf das kleinere Defizit der Poststellen zurückzuführen.
Die Post konnte ihre Umsätze auch im Logistik- und Retailfinanzmarkt sowie im
Personenverkehr leicht steigern. Die PostFinance konnte weitere Kundengelder
akquirieren und verwaltete 2013 CHF 106,5 Mrd. (Vorjahr: 99,2 Mrd.). Sie wurde im Juni
des Berichtjahres in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, erhielt die Bankbewilligung
und wurde der Finanzmarktaufsicht unterstellt. 21

ANDERES
DATUM: 31.12.2013
NIKLAUS BIERI

Umweltschutz

Klimapolitik

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de Paris, les caisses de pension et les
assurances suisses ont été invitées à analyser la compatibilité climatique de leurs
portefeuilles d'actions et d'obligations. Les investissements faits actuellement peuvent
se répercuter sur les émissions futures de gaz à effet de serre et les changements
climatiques pourraient engendrer des risques potentiels pour le marché financier. Elles
ont pu gratuitement, anonymement et volontairement évaluer leurs titres. Environ 80
caisses de pension et assurances, couvrant deux-tiers du patrimoine géré, ont joué le
jeu. Les résultats, sur la base des décisions d'investissement prises, suivent la tendance
sur le marché mondial, soit l'atteinte d'un réchauffement mondial allant de 4 à 6
degrés. Par rapport au marché mondial, les investissements des caisses de pension et
des assurances sont à la traîne s'agissant du développement des énergies
renouvelables. Ils sont conformes pour la production de gaz naturel et de pétrole. Les
participants ont obtenu des recommandations, afin que leurs décisions
d'investissement respectent l'objectif des 2 degrés. Pour éviter des pertes lors de
l'adaptation de leurs plans d'investissement et de production, un groupe d'expert
réalisera des analyses sur la base des scénarios d'une limitation du réchauffement à 2
degrés. Des recommandations sont déjà mises en œuvre. Le Conseil fédéral mise sur
des mesures librement consenties par le secteur financier. Il projette d'élaborer des
méthodes de mesure pour faciliter la comparaison internationale et ainsi abaisser les
coûts pour les établissements financiers et les investisseurs. 22

ANDERES
DATUM: 23.10.2017
DIANE PORCELLANA

La BNS a déposé une demande pour rejoindre le réseau de banques centrales, le
Network for Greening the Financial System, constitué suite à l'Accord de Paris dans le
but d'écologiser le système financier mondial. La BNS espère acquérir des
connaissances à propos des risques climatiques sur la stabilité financière et profiter de
l'échange d'expérience en la matière avec des banques centrales. Adèle Thorens
Goumaz (verts, VD) félicite la démarche de la banque nationale. Selon elle, la BNS
devrait «verdir» ses investissements. 23

ANDERES
DATUM: 16.04.2019
DIANE PORCELLANA

1) Medienmitteilung Bundesanwaltschaft vom 20.6.14.pdf; NZZ, 20.7.14
2) AB NR, 2009, S. 422 ff. (Brunner) sowie 429 ff. und 564 ff. (Meier-Schatz und Glasson); AB SR, 2009, S. 637 (Brunner) und
638 f. (Meier-Schatz und Glasson); SGT, 13.1. und 16.1.09; NZZ, 11.6.09. Zu Blochers Klagen gegen GPK-Mitglieder siehe auch
den Jahresbericht 2008 der GPK in BBl, 2009, S. 2575 ff.; NZZ, 16.5.09; NLZ und NZZ, 12.11.09.
3) Veröffentlichungen: Ww, 1.6. und 8.6.06; BaZ und TA, 3.6.06; TA, 6.6.06 (Stellungnahme Roschacher). Untersuchungen: BR
Blocher in AB NR, 2006, S. 871; AB NR, 2006, V, Beilagen, S. 160 f.; NZZ, 6.6., 18.7. und 30.9.06; Bund, 7.6.06; TA, 9.6., 21.6.
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